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Znhalls -Nebei sicht: Verbot der "Aus- imb Durchfuhr ucm Rohstoffen nsiv. — Verkehr mit Fässern. — Zichorieniorrrzeln. — Tagegelder
der Feldgeschtvorenen. — Gestellung von Militärpersonen . — Gesunden ; Verloren.

Bekanntmachung.
klilt Grund des 8 2 der Kaiserlichen Verordnungen vom

31 . Juli 1914 , betreffend das Verbot der Aus - und Durckfubc'
von Rohstoffen , die bei der Herstellung und dein Betriebe von

Gegenständen des Kriegsbedarfs zur Verivendung gelangen,
voit Waffen , Munition , Pulver und Sprengstoffen sowie von

anderen Artikeln des Kriegsbedarfs und von Gegenständen,
die zur Herstellung von Kriegsbedarfsartikein dienen,

bringe ich nachstehendes zur öffentlichen Kenntnis:
! . Es wird verboten die Ans - und Durchfuhr sämtlicher Wa¬

ren des 11 . Abschnittes des Zolltarifs (Papier , Pappe und Waren
daraus ).

II . Diese Bekanntmachung tritt an. die Stelle aller früher
auf Grund der Kaiserlichen Verordnungen vom 31 . Juli 1914
Wer Ausfuhr - und Durchfuhrverbote erlassenen Bekanntmachun¬
gen , insolveit sie Waren des 11 . Abschnitts des Zolltarifs zum
Gegenstand haben , mit Ausnahme der Bekanntmachung vom'
1. Dezember 1915 (Reich sau Zeiger Nr . 284 ', bettesfend das Ver¬
bot der Aus - und Durchfuhr von Postkarten mit Abbildungen.

III . Das Verbot erstreckt sich nicht auf folgende Waren:
Ausfnhrmjmmern
des Statistischen

Ware n verzeiclstnsses:
lackiertes Papier, ' mit Gluniner - oder Glos schuppen,

Streupulver , Wollstaub oder dergleichen Verzogenes
Papier : Papier mit gestrichenem , aufgelegten oder
galvanoplaftischem Metallüberzug in Bvgei , oder
endlosen Rollen solvie mit Gold - oder Sillerschnitt
versehenes Papier (mit Ausnahme von Bilder-

m ..Mier . . . . . . . . . . . . 666 b
Postkarten mit Bilddruck , ein - oder mehrfarbig , auch

mit Pressungen oder Rändern in Farben , Gold oder
anderen Metallen .mit Ausnahme der durch die
Bekanntmachung vom 1. Dezember 1915 bettoff

e» ^ ^ bn . Postkarten ' . aus 667 a
«e .nckw. Wü  üi .ivfehlnugs , Geschäfts - und ähn-

lrch".' Ka Napier , Bilderpacher (mir Bildern
odin F , . . erdrücktes Papier — Pappe — zur
Uxit nen Verarbeitung , z. B . zur Aufmachung von
Waren zu Spielzeug ), Modellierbogen (auch Ab-
Mhpachier , z. B . Marniorabzieh -Maserterpapier ),
zu Etiketten vorgerichtetes , nicht cruiumiertes Pa¬
pst' ! (Pappe ) und zum Gel'rauche fertige Etiketten,
nicht ansgestanzt oder mit Handnüllereieu , Photo¬
graphien usw / verziert , ein - oder mehrfarbig be¬
druckt, und andere Drucke, ein - oder mehrfarbig,
auch mit Pressungen oder Rändern in Farben,
Gold oder anderen Metallen . 667 b

Fa er-, Eintritts - oder dergleichen Karten usw . vor-
U ^ ucktes P̂apier , zu Frachtbriefen , Rechnungen,
Gescha,tsbuck)ern oder dergleichen vorgerichtetes Pa-
pn >: Wertpapiere und andrer zur Ausfüllung oder
Ergänzung bestimmte bedruckte Papiere ; Fa .hr-
scheine aus Papier ', gedruckte aller Art , lose nsw . 657 e

Papier und Pappe , auch der Nummer 657 , ansgestanzt,
auch mit Handmalereien . gepreßten Nattlrbl 'umen,
Photographien oder in irgend einer anderen Weife
verziert (mit Ausnahne der durch die Bekanntmach¬
ung vom 1. Dezember 1915 betroffenen Postkarten,
der Jacquardkarten und Mützenschirme ) . . . aus 658

vaprer irnd Pappe , mit Gespinstzvaren aller Art , ganz
oder teiltoeise überzogen , oder mit Unterlagen oder
ZwiiAnlagen von Gespinstwaren aller Art oder-
von Drahtgeflecht . 659

Spielkarten von jeder Gestalt und Größe . 661
Schieserpaprer , auch Tafeln daraus , ohne Verbindung

L " anderen Stoffen ; Bimsstein -, Glas -, Rost -,
Sand , Schmirgel - sowie anderes Schlei ff lind Pv-
ttertxrpier . a «o

Geschäfts - Notizbücher . . 666 a
Elltvanddecken , Mappen , Attrappen , Etuis 666 b
.» kbums (Sannnelbücher zrcr Aufnahnw von Bildern,

Briefmarken , Postkarten oder dergl .) . 069
Steinpappe , HolznMsk,

Zellstosf, Vulkanfiber, Sternpappinasse, lowett fte
nufy rmder andere Nummern fallen, auch Hart-
papiettvarrn:

"x  u j~

AUS!uurnu innrer»
des Statistischen'

WarenverzeichnisfeZ
aus Papier der Nr . 657 oder 656 , oder bannt ganz
oder teilweise überzogen . 670 a

Waren mit gestrichenem , aufgelegtem oder galvaiioplasn-
schem Metallüberzug oder mit Metalldrnck , solvie
fein bemalte Waren ; gepreßte oder sonst geformte
Gegenstände ans Steinpappmasse , auch gefärbt,
lackiert ccker geffrnißt . 670 b'

Hartpapiettvaren , auch gefärbt , lackiert oder gefirnißt 670 0
Lampenschirme . Laternen solvie andere feine Waren,

Luxusgegenstände , Blumen . 670d
Schreibhefte , geheftete oder aus Pappe aufgezogene öder¬

em gebundene Preisverzeichnisse (Kataloge ) und an¬
dere Waren (mit Ausnahme von Jacquardkarten,
Garnspulen und Patronenhülsen ) . ans 670«

tn Verbindung (auch ganz oder teilweise überzogen)
mit Gespinsten oder Gespinsttvaren aller Art , mit
fein geformter Wachsarbeit , mit Halbedelsteinen,
Perlimttter , Elfenbein , Zellhorn (Zelluloid , oder-
ähnlichen Formerstoffen , vergoldeten ober  versilber¬
ten unedlen Metallen (mit Ausnahme von Jao
qnardkarten , Garnspulen und Mützenschirmen ) ;
Stickereien auf Papier oder Pappe . aus 671

Zigarrenspitzen . Ankündigungstafeln , Kartonnageu,
Schlv .-llHefter , Briefordner und andere Waren in
Verbindung init anderen als den vorgenannten
Stoffen , soweit sie dadurch nicht unter andere stttun
meru fallen (mit Ausnahme von Jacquardkarten.
Garnspulen und Patronenhülsen ) . ans 673

entwertete Briefmarken . . 673 h
Berlin , den 26 . Mai 1917.

Der Reichskanzler.
Im - Üistrage : Richte r.

Bekanntmachung.
Auf Grund des § 2 der Kaiserlichen Verordnungen twm

31 . Jstlr 1914 , betreffelld das Verbot der Aicsfuhr
von Kraftfahrzeugen Motorwagen , Motorfahrrädern und Teil«

davon ) usw -,
sowie der Msfuhr und Durchfuhr

von Rohstoffen , die bei der Herstellung und dem Betriebe von
Ge ^ nstamdeu des Krieasbedarfs M Verlvendung gelang,

von Waffen , Mirnitton , Pulver und Sprengstoffen , sowie <nv
deren Mtikebl des Kriegsbedarfs nnd Gegenständen die zur
vmtellung von Kriegsbedarfsarttletn dienen , ^

von Cnsenbahliniaterial aller Art , Telegraphiert - und Fernsprech,
gerat , sowie Testen davon , Lnffschfffergerät aller Art , Fah^
zeugen ruck Teilen davon,

von BerbcnL - und ArWeim 'ittrln . sowie « rztlich - n Instrumenten
und Geraten,

bringe ich nachstehendes zUr öffentlichen Kenntnis:
I . Es wird verboten die Hrsfichr und Durchfuhr fänttlvcker

Waren ^ s Abschnittes 186 des Zolltarifs (Fahrzeug ).
II . Diese Bevannttnachung tritt an die Stelle aller früher' aus

Grrnnd der Kaiserlichen Verordnungen vom 31 . J -uli 1914 übe,
Mrs fuhr- nnv TnrchfüA verböte erlassenen Bekarurtmachnngen . kv.
jomt ne Waren des Abschnitts 186 des Zolltarifs zum ' Gegend
stände haben.

III . Das Verbot unter I erstteckt sich nicht auf folgendeKlaren:

AusfuhrUMunernl
des Statistischen

Karen verz ei chnisseStf
1. Zur Personen - oder Güter -besörderung im Betriebe

bei öffentlichen Verkehrsanstalten oder im kleinen
Grenzve -rlehr benutzte Falffzeilge imd Einzelteile
(Ersatz- und Reserveteile nffv .) yn  solchen . . . ans 918

914a bis 0 91f >a
o «n - . bis e und 910
®- Perionennxrgen (mit Ausnahme der Wagen für

Darch- oder Fußbettieb , Hmrdwagen , - karren), auch
Mt Rohbau , zwei - und dreirädrig , und Personen-
.Mttten (ausgeiwmmen Handschlitten ) ; nicht zur
Mm ^ beförderung oder als Kriegsfahrz .euge ein^

tzx î eltEr <Ersatz^ Ünd' yileservetei 'le uff'v.) zu dev " m< *



t

Ausfuhr,nummern
deS Statistischen

Warenverzeicyniff eä
vorstehe:w unter 917a bis c und nachstehend unter

* Vh  918 ffmaraitmt Fahrzeuge::, allein ausgehend
Und anderen 9iummeru nicht :ursdrücklich zugeioiesen aus 917 c

4. Last- (Wohn-) Wagen, Lastschtitteu(mit Msnahmr
der Wagen für Hand- oder Fuß-betrieb, Handwagen,
-schlitten, -karren), nicht zur Krankenbeförderung
oder als Kriegssahrzeuge eingerichtet . . . . <atf  918.
Berlin, den 26. Mri 1917.

Der Reichskanzler.
Im Aufträge: Richter.

Bekanntmachung
über den Verkehr mit Fäffern. Von: 6. Juni 1917.

Ter Buildesrat hat auf Grund des 8 3 des Gesetzes über die
Ermächtigungdes Bundesrars zu wirtschaftlichen Maßnahmen usto.
vom 4. August 19i4 (Reichs-Gesetzbl. S . 3^7» folgende Verord¬
nung erlassen:

AI . Ter Reichskaarzler ivird eruräMigt, die im Deutschen
Reiche vorhandenen Fässer, soweit sie nicht von den .Heeres ver^
Haltungen oder der Marineverwaltung für ihren Bedarf 5: Än>

genomrnen sind, für die Bcrsovgimg btä  Inlandes in An-r reehmen.Ter Reichskanzler kam: zr:r Durchführung des Z 1 die
erforderlichen Bestimmimgen treffen und Auskünfte fordern. Er
kann insbesondere die Herstelllrngund den Verbrauch der Fässer,
fotote den Verkehr mit Fässern (regeln, Besicurdsansnahinen an-
ordnen Und Bestimmungen über BÄMagnahme und Enteignung
treffen.

Bei Enbeignuugeuwird im Streitfälle der Uebernahanepreis
dr:rch das Reichsschiedsgericht für Kriegswirtschaft>endgülttg fest-
aefeA. Nähere Anordnungen über die .Besetzung des Gerichts und
des Verfahrens trifft der ReichMmzler.

8 9 Ter Reichskanzler kann anordnerr, daß. Zuwiderhand-
hrngen gegen eine auf Grund des 8 2 orlaffene Bestimmung mit
Gefängnis bis zu einen: Jahre und nrft Geldstrafe bis zu zehn-
tausend Marl oder mit einer dieser Strafen bestraft :Verden, sowie
daß neben der Strafe die Fässer, ans die sich die Zinviderharivkung
bezieht, ohne Unterschied, ob sie den: Täter gehören oder nicht, ein-
gezogen werden kouiveu.

§ 4. Ter Reichskanzler ka:m die Befugnisse, die ihn: nach
dieser Verordnung, sowie im übrigen hinsichttlich des Verkehrs mit
Fässern zustehen, ganz oder- teilweise durch eine seiner' Aufsicht
Imtersteheude Behörde ausiilxm. Er bestimntt das Nähere über Ein¬
richtung, Geschäftskreis und Geschäftsgang dieser Behörde.

8 5. Tie Verordwmg tritt am Tage der Versündung in
:aft. Der Reichskanzler bestimnit den Zeitpunkt des Außerkraft-

«A
e r l i n , den 6. Inn : 1917.

Der Stellvertreter des Reichskanzlers,
vr . D el f f e r i ch.

Bekanntmachung
über Zichorienwurzeln. Vom 8. Juni 1917.

Auf Grund der Berodnun̂ n des Bundesrats über Kaffee,
Tee :md Kakao vom 11. November 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 750)
und 4. April 1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 233) in Verbindung mit
§n der Bekanntmachung über Errichtung eines Kriegseniäh-
rungsaintes vom 22. Mai 1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 402) wird
bestinimt:

Artikel  I . Die Vorschrift im § 1 Satz 1 der Bekannt¬
machung über Zichorienwurzeln vom 6. April 1916 (Reichs-
Gesetzbl. S . 254) schält folgende Fassung:

„ ^ ichorienwurzmi, grün oder gedarrt, dürfen nicht verfüttert
und nrcht gewerbsmäßig zu anderen Zwecken als zur Herstellung
von Kaffeersatzmftteln verwandt Werder:."

Artikel II . Diese Bekanntmachungtritt mit dem 12. Juni
1917 m Kraft.

Berlin, den 8. Juni 1917.
Ter Präsident des Kriegsernährungsamts,

von Bato cki.

Vetr . : Die Erhöhung der Tagegelder der Feldgefchwvrenen.
ßln die Großh. Bürgermeistereien der Landgemeinden

des Kreises.
Die Vorschriften der Bekanntmachung von: 10. Apvöl 1901 betr.

die Gebühren der Feldaeschworenen(RegierimgM. Nr. 29 von 1901)
schjeiäen den Großsh. Bürgenneifteveienund der: Feldgeschtvorenen)
nicht in dem Wünschenswerte:: Maße bekanntm sein.

Die Großh. Bürgenneisterei« : und die FeldgeschLvorencnweisen
wir deshalb erneut auf diese Vorschriften bin und maä)en besonders
darauf aufmerksam, daß dine Erhührnrg der Tagegelder der Feld-
geschworenen in solchen Orten, in denen eS die Lohnvcrhälttriffe
notwendig erscheinen laffen, nur mit Genehmig :: ug Gro ßh
MrnistcriumsdesJnnern  erfolge:: kam:. Ein dahingehen-

der Beschttlß des Orts Vorstands ist mit Begründung uns vorzul' - en.
worauf wir das Weitere :>cranlasfcn. Die erhöhten Tagegelder köw-
Nen erst in Ansatz gebracht iverden, ivenn die Gonehnriguug erteilt
wurde:: ist, finden alsdann aber auch Amverudung bei allen  nach
Tagegeldern bezahlten Arbeiten der Feldgeschrwreneu, also >ncht
nur bcp. solchen Arbeiten, die im Aufträge von Privaten uird Ge¬
meinden, sondern auch bei solche:: Arbeiten, die im Aufträge d-eS
Staats von Gemeinden, Eisenbähnverivaltungei: oder sonstigen
Körpers äiaften vorgenommen werden.

Gießen,  den 16. Juni 1917.
GroßherzoglichesKreisamt Gießen.

Dr. Usinger.
Bekanntmachung.

Betr . : «Gestellung von Militärpersonen zur Errttehilfc.
1. Zur Erntehilfe sollen der Lmwwirtschaft gemäß Veriüglmy

des stellvertretendenGeneralkon:nw-wos des 18. Arureekorps vom
14. os. Mts . Militärpersonen in weitestgehendem Maße zur Ver¬
fügung gestellt werden.

2. Empfehlen würde es sich, wem: die Mam:fct)afteu von der
Gemeinde angefordert und durch die Willschaftsaus schlissez-rrr Ar¬
beitsleistung einzelnen Lcntdwirten zugeteilt würden. Dieses Ber>
fahren dürste den Borreil haben, daß die Arbeitskräfte völlig aus»-
Aa:utzt und auch den tteincn Besitzern zu ge führt werden können.
Mo sich dies mcht ernwglichcn läßt, können Mannschaften auch zu
einzelnen Landwirten kommandiert werden.

3. Anträge auf Gestellung von Militär perforren zu diesem
Zwecke sind durch den örtlichen Wirtschaftsausschußan uns zu
richten. Der Antrag hat die genauen Angaben üb r:

a)^ ie abzuerntende Fläche und Fruchtart Heu, Getreide, Hack-r W,
zur Verfügung stehenden Arbeitskräfte ehtfrf}!. jugend¬

licher Personen nach Zahl, Geschlecht urw Alter,
e) Zahl und Art der vorhandenen laickwirffchaftlicheu Maschinen,

^ d) die Anzahl der geforderten Mannfcliaften,
s) die voraussichtliche Dauer der Beschäftigung, zu enthalte

Außerdem
f) eine Einverständniserklärung ntit nachstehend ausgesuchten

Bedingungen, unter welchen die Mannschaften kommandiert
:verden.

4. Bedingungen. Der Arbeitgeber bat den kommmwierteu
Militärpersonen neben freier Untermnft und Verpflegung die Hi'v-
und Rücksahrkoften und ferner eine äugen:effene Vergütung zu zah¬
len. Tie Vergütung ist aus 1,50 Mk pro Tag festgesetzt, wob : M
beriicksichllge!: ist. das; der Komnmirdierte mährend dieser Zeit eine
Löhnung nicht erhält. Ausnahmsweise kann bei amtlich befchei' :!Ner
besonderer Bedürftigkeft und )>tot!age des Arbeitgebers aus die Er¬
stattung der vorstehend erlväl)nten Vergüturrg verziduer iverden.
Der Antrag Geraus ist vor oder bei  A n f o Bde r n n g der
Mannschafte:: zu stellen.

Zur Verpflegung der Kounnandierten können in Airn.adine-
fällen den Arbeitgebern Lebensmittel, ausscist. Fleisch und^B^ot,
-cüw Druppekr- oder Heeresbestäfuden gegêv Bezahlung der Selbst-
kosten überlassen werden. Anforderungen sind an die zuständige
ncilitärischen Lebensrnittelämterzu richten. In den Fällen, in wel-
d>en die Kommmwierren von den Gemenrdeu angeiordert werden,
habe:: die Geldzahlungen an die Militärpersonen durch die Ge-
meircher: zu erfolgen, denen die Umlage der Kosten auf die einzelnen
Arbeitgeber überlassen bleibt.

5. Für die zum Frühdrusch an zu fordernden Mannschaften gel-
iben besondere Bestimnlttngen.

An den Oberbürgermeister zu Gießen und die Großh.
Bürgermeistereien der Landgemeinden des Kreises.
Vorstehende Bekannlluachungwolle:: Sie ortsüblich verölleirt-

licl̂ n u:ch besonders auch den Wirtschaftsauss6Een zur KenumiS
brnrgen.

Gießen,  de:: 19. Juni 1917.
Großherzoaliches Kreisamt Gieße::.

I . V. : H em m er d e.

Bekanntmachung.
In der Zejrt von: 1>. bis 15. Juni w:rrdeu in hiesiger Stadt

Gefunden:  1 Trauring , Papiergeld, 1 .Harrdtäschchen nftt I :u-
halt, 1 Danreuuh'rkelrchen, 1 Zange, 1 Bwfchn', 1 Brille,
1 Uhrarinband und 1 Damenuhr.

Berl oren:  1 rotes Damcnportcmonuaie mit Inhalt , 1 Slxr-
Kierstock mit Horuyriff, 1 Brosciu' mit Silbe: rand, sänrarz ge-
wölbt, u:w 1 Zwicker.

Die Enrpfangsbercchtigtei: der gefuvdeueu Geg. unäiche l>e-
lieben ihre Ansprüche alsbald bei uns geltend zu mächen.

Die Mholung der gesunderen Gegenstände kann an iedcnr
Wvck̂mttag 'von 11—12 Uhr vormittags :urd 4—5 Uhr nacks-
mittags der untcrzeichuerer Behörde Jivrmer Nr . 1 erwlgeu.

Gießen,  den 16. Juni 1917.
Großherzogliches Polizciainl Gießen.

H e m m e r d e.

ZwillingSruuddruck der Brühl *scheu  Uuw .-Buch- und Steindrnckcrei. R. Lange,  Greßen.
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